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Arbeitsrecht 
(Nr. 231/2006) 

 
Wann wird das Entgelt bei Krankheit 
(Arbeitsunfähigkeit) länger als sechs 

Wochen fortgezahlt? 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Wird der Arbeitnehmer nach wiederhergestellter Arbeitsunfä-
higkeit erneut krankheitsbedingt arbeitsunfähig, ist zu unter-
scheiden: 
 
a) 
Ein neuer Anspruch nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EFZG) für die Dauer von sechs Wochen entsteht, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit auf einer anderen Erkrankung be-
ruht. Das EFZG schränkt in diesem Fall den Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nicht auf eine Gesamtdauer von sechs Wochen 
pro Jahr ein. 
 
b) 
Ist dagegen dieselbe Krankheit Ursache für die erneute Ar-
beitsunfähigkeit, liegt eine Fortsetzungserkrankung vor (§ 3 
Abs. 1 Satz 2 EFZG). In diesem Fall entsteht die Leistungs-
pflicht des Arbeitgebers nicht mit jeder einzelnen Erkrankung 
von neuem. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG besteht bei Fortset-
zungserkrankungen ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
nur, wenn der Arbeitnehmer vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit 
mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit ar-
beitsunfähig war (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EFZG); Oder seit Be-
ginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit 
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eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist (§ 3 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 EFZG). 
 
2. 
Führen zwei Krankheiten jeweils für sich betrachtet nicht zur 
Arbeitsunfähigkeit, sondern nur, weil sie zusammen auftreten, 
liegt eine Fortsetzungserkrankung vor. Und zwar auch dann, 
wenn später eine der beiden Krankheiten erneut auftritt und al-
lein zur Arbeitsunfähigkeit führt. Auch in diesem Fall ist die er-
neut auftretende Krankheit Ursache einer vorausgegangenen 
Arbeitsunfähigkeit gewesen. 
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